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Richterwahlausschüsse für Richter im Landesdienst –
Funktion, Organisation, Verfahren und Rechtsschutz
Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz

Neun Bundesländer sehen in ihren Landesrichtergesetzen die
Einbeziehung von Richterwahlausschüssen in das Auswahlver-
fahren der zu ernennenden Richter vor: Baden-Württemberg,
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen.1 Sechs dieser Länder
verbürgen die Beteiligung von Richterwahlausschüssen zusätz-
lich in ihrer Landesverfassung.2 Auf eine Einbeziehung von
Richterwahlausschüssen haben demnach die Länder Bayern,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt verzichtet,3 wo-
bei allerdings die Verfassungen von Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt die gesetzliche
Errichtung von Richterwahlausschüssen fakultativ vorsehen.4

In Nordrhein-Westfalen schließt die exklusive Zuweisung des
(Richter einschließenden) Beamtenernennungsrechts an die
Exekutive (Art. 58 NWVerf) die Einrichtung von Richterwahl-
ausschüssen – im Rahmen des insoweit gerade Regelungsfrei-
räume belassenden Art. 98 Abs. 4 GG verfassungskonform –
aus.5 Personalauswahlentscheidungen durch Richterwahlaus-
schüsse weisen sowohl gegenüber den üblichen Personalent-
scheidungen der Verwaltung als auch gegenüber politischen
Wahlen zahlreiche Besonderheiten auf. So ist die Richterwahl
etwa die einzige Wahl, die nicht auf Zeit, sondern auf Lebenszeit
erfolgt (vgl. Art. 97 Abs. 2 GG).6 Der vorliegende Beitrag wen-
det sich ausgewählten richterdienstrechtlichen Grundproble-
men der Wahl von Richtern im Landesdienst zu.

I. Verfassungsrechtliche Grundlagen

Eine sachgerechte Analyse der Wahlausschüsse für Richter im
Landesdienst muss zunächst die bundesverfassungsrechtlichen
Rahmenbedingungen in den Blick nehmen.

1. Die bundesverfassungsrechtliche Ermächtigung
der Länder zur Institutionalisierung von
Richterwahlausschüssen

Art. 98 Abs. 4 GG ermächtigt die Länder, Richterwahlaus-
schüsse einzurichten, verpflichtet sie aber hierzu nicht.7 Die
Regelung soll vor allem verhindern, dass der Bund auf der
Grundlage seiner dienstrechtlichen Gesetzgebungskompetenz
(heute Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG) entsprechende organisatori-
sche und verfahrensrechtliche Modelle in den Ländern durch
abweichende Vorgaben blockiert.8 Wenn ein Land von der ein-
geräumten Kompetenz Gebrauch macht, einen Richterwahlaus-
schuss zu institutionalisieren, muss es allerdings die inhaltli-
chen Vorgaben des Art. 98 Abs. 4 GG – unbeschadet weiter
Gestaltungsspielräume9 – beachten.10 Art. 98 Abs. 4 GG fordert
eine gemeinsame Entscheidung von Richterwahlausschuss und
Ressortminister,11 wobei der Ressortminister als verfassungs-
unmittelbar in seine Zuständigkeit eingesetztes Organ seine
Mitwirkungskompetenz nicht delegieren darf.12 Der Landesge-
setzgeber darf dem Richterwahlausschuss namentlich keine
Letztentscheidungsbefugnisse einräumen. Geboten ist vielmehr
eine gleichberechtigte Mitwirkung von Ausschuss und Minis-
ter.13 Der Ressortminister kann nicht gezwungen werden, einen
Richter zu ernennen, den er für fachlich oder persönlich unge-
eignet hält.14

Bereits die Entstehungsgeschichte des Art. 98 Abs. 4 GG
spricht dafür, dass ein Richterwahlausschuss seinem Wesen
nach ein Parlamentsausschuss sein soll.15 Ein Hauptmotiv für
die Einführung von Richterwahlausschüssen bestand gerade
darin, durch eine Parlamentarisierung der Richterauswahl einer
Selbstergänzung der Justiz entgegenzuwirken,16 was wiederum
eine parlamentarische Besetzung des Ausschusses voraussetzt.
Auch die implizite Bezugnahme des Art. 98 Abs. 4 GG auf das
korrespondierende Regelungsmodell des Art. 95 Abs. 2 GG17
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